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§ 30 
Hochschulgrad 

(1) Der Studiengang schließt mit der Diplomprüfung ab. 

(2) Nach bestandener Diplomprüfung verleiht die Hochschule den Hochschulgrad  
„Diplom-Wirtschaftsingenieurin (Fachhochschule)“ oder „Diplom-Wirtschafts-
ingenieur (Fachhochschule)“, abgekürzt: „Dipl.-Wirtschaftsing. (FH)“. Der 
Hochschulgrad kann auch in der Form „Diplom-Wirtschaftsingenieurin (FH)“ oder 
„Diplom-Wirtschaftsingenieur (FH)“ geführt werden. Hierüber stellt die Hochschule 
eine Urkunde mit dem Datum des Zeugnisses aus (Anlage 1). 

 
§ 31 

Dauer und Gliederung des Studiums 

(1) Das Studium gliedert sich in 

1. ein dreisemestriges Grundstudium (erster Studienabschnitt), das mit der  
Diplomvorprüfung als Zwischenprüfung abschließt und 

2. ein fünfsemestriges Hauptstudium (zweiter Studienabschnitt), das mit der  
Diplomprüfung abschließt und in welches das berufspraktische 
Studiensemester als sechstes Semester eingeordnet ist.  

(2) Der zeitliche Gesamtumfang der Pflicht- und Wahlpflichtbereiche beträgt 157 
Semesterwochenstunden, wobei auf das Grundstudium 82 und auf das 
Hauptstudium 75 Semesterwochenstunden entfallen (Anlage 2). Der Anteil der 
Prüfungsfächer am zeitlichen Umfang ist in den Anlagen 3 und 5 dargestellt. 

 

(3) Innerhalb des Hauptstudiums wählt der Student zwei Studienschwerpunkte und ein 
Wahlpflichtfach.  

 Als Studienschwerpunkte stehen zur Auswahl: 

- Elektrotechnik 

- Fertigungstechnik 

- Informatik 

- Umwelttechnik 

- Umwelt- und Qualitätsmanagement 

- Analytische Chemie 

- Technische Chemie 

 



30 

 Als Wahlpflichtfach stehen zur Auswahl: 

 - Qualitätssicherung und Arbeitslehre 

 - Regenerative Energietechnik 

- Eine Lehrveranstaltung im Umfang von 4 SWS aus einem nicht gewählten 
Studienschwerpunkt oder einem sonstigen Angebot der Hochschule 

 

 Das Angebot an Studienschwerpunkten bzw. Wahlpflichtfächern kann nach 
Bestätigung durch den Fakultätsrat geändert werden. 

 

(4) Erstmals nicht bestandene Prüfungsleistungen gelten als nicht unternommen, wenn 
sie innerhalb des jeweiligen Studienabschnitts und spätestens bis zu dem von dem 
Prüfungsausschuss für die jeweilige Prüfungsleistung festgesetzten ersten 
regulären Prüfungstermin abgelegt wurden (Freiversuch). Im Rahmen des 
Freiversuches bestandene Prüfungsleistungen können zur Notenverbesserung im 
Hauptstudium einmal innerhalb des nächsten regulären Prüfungstermins erneut 
abgelegt werden; dabei zählt das jeweils bessere Ergebnis.  

 

§ 32 

Aufbau und Art der Prüfungen, 
Anrechnung von Studienzeiten, Studien- und Prüfungsleistungen 

(1) Die für die Diplomvorprüfung bzw. die Diplomprüfung zu erbringenden 
Fachprüfungen, Art und Anzahl der ihnen zugeordneten Prüfungsleistungen und die 
zum Bestehen der Diplomvorprüfung bzw. der Diplomprüfung erforderlichen 
Studienleistungen ergeben sich ebenso wie die Bearbeitungszeit für die jeweiligen 
Klausuren und die Gewichtung der Fachprüfungen aus den Anlagen 3 und 5. Sind 
dort unterschiedliche Arten von Studien- bzw. Prüfungsleistungen vorgesehen, so 
entscheidet die Prüferin oder der Prüfer. Die Prüferin oder der Prüfer kann mit 
Zustimmung des Prüfungsausschusses auch in den Anlagen 3 und 5 nicht 
vorgesehene Arten von Prüfungs- oder Studienleistungen vorsehen. 

(2) Die Prüfungsanforderungen sind in Anlage 7 enthalten. 

(3) Studienleistungen werden mit „bestanden“ oder „nicht bestanden“ bewertet. Für sie 
gelten § 9 und § 11 Abs. 1, 3 und 4 entsprechend. Sie sind in ihrer Wiederholbarkeit 
nicht beschränkt. 
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(4) Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen, die an einer anderen 
Hochschule innerhalb oder außerhalb der Bundesrepublik Deutschland abgeleistet 
wurden, können über die in § 17 Abs. 1 und 2 DPO bestehenden Möglichkeiten 
hinaus auch angerechnet werden, wenn sie als sinnvolles Element im Hinblick auf 
das im Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen erstrebte Studienziel zu bewerten 
sind. Eine Anrechnung kann nur erfolgen, wenn die Studienzeiten, 
Studienleistungen und die Prüfungsleistungen nach dem Zeitpunkt abgeleistet 
wurden, zu dem sich die Studentin oder der Student an der Fachhochschule 
Hildesheim/Holzminden/Göttingen im Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen 
immatrikuliert hat. Über die Anrechnung entscheidet auf Antrag der 
Prüfungsausschuss. 

 
§ 33 

Zweite Wiederholung von Prüfungsleistungen 
Eine zweite Wiederholungsprüfung ist für Prüfungsleistungen nur zweimal in einem 
Studienabschnitt zulässig und zwar unter der Voraussetzung, dass der Notendurchschnitt 
der nach dieser Ordnung abgelegten Prüfungsleistungen mindestens „ausreichend“ ist. 
Für die Berechnung des Notendurchschnitts ist der aktuelle Notenspiegel zugrunde zu 
legen. 

 

§ 34 

Zeugnis 
Muster der Zeugnisse über die Diplomvor- und die Diplomprüfung enthalten die Anlagen 4 
und 6. Auf Antrag kann für das Diplomzeugnis ein diploma supplement in englischer 
Sprache ausgestellt werden. 

 

§ 35 

Zusatzprüfungen 
(1) Zusatzprüfungen können in den Pflichtfächern des Hauptstudiums der jeweils 

anderen Studienschwerpunkte sowie in den Wahlpflichtfächern abgelegt werden. 

(2) Auf Antrag können Studien- und Prüfungsleistungen, die außerhalb des 
Studienganges erworben wurden, in einer besonderen Bescheinigung bestätigt 
werden. 
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§ 36 
Einstufungsprüfung 

(1) Ergeben sich Zweifel hinsichtlich der in § 16 Absatz 2 Nrn. 2 und 3 genannten 
Voraussetzungen, so führt die Fachhochschule ein Fachgespräch mit der 
Bewerberin oder dem Bewerber von mindestens 30 Minuten Dauer durch; der 
Prüfungsausschuss bestellt hierfür zwei Prüferinnen oder Prüfer nach § 6 Absatz 1 
bis 4; eine der Prüferinnen oder einer der Prüfer muss Professorin oder Professor 
sein. Die beiden Prüferinnen oder Prüfer stellen fest, ob die Voraussetzungen nach 
§ 16 Absatz 2 Nrn. 2 und 3 gegeben sind. Die Bewerberin oder der Bewerber hat 
nach der Mitteilung des Ergebnisses des Fachgespräches das Recht, ihren oder 
seinen Antrag zurückzuziehen oder hinsichtlich § 16 Absatz 4 Satz 2 Nr. 1 zu 
ändern. 

(2) Die Prüfungsleistungen und -termine für die Einstufungsprüfung werden von dem 
Prüfungsausschuss festgesetzt. Die Einstufungsprüfung ist hinsichtlich des 
Verfahrens nach den gleichen Grundsätzen durchzuführen, wie die entsprechenden 
Prüfungen in diesem Studienabschnitt. Die Anforderungen bemessen sich nach den 
Anforderungen des Studienabschnittes oder Studiensemesters, für das die 
Einstufung beantragt wird. In geeigneten Fällen können die Prüfungen zusammen 
mit den Prüfungen für die Studierenden dieses Studienganges abgenommen 
werden. 

(3) Für die Bewertung und die Wiederholung der Prüfungsleistungen für die 
Einstufungsprüfung gelten §§ 12, 13, 22 und 23 entsprechend. 

(4) Soweit Prüfungsleistungen für die Einstufungsprüfung den Prüfungsleistungen 
gemäß § 7 gleichwertig sind, sind sie auf diese anzurechnen. 

(5) Über das Ergebnis der Einstufungsprüfung ergeht ein schriftlicher Bescheid. Der 
Bescheid kann unter der Bedingung ergehen, dass bestimmte Studien- oder 
Prüfungsleistungen innerhalb einer bestimmten Frist nach Aufnahme des Studiums 
erbracht werden. Der Bescheid kann auch eine Einstufung in einen anderen 
Studienabschnitt vorsehen, als beantragt wurde.  

 

§ 37 
Meldung zu den Fachprüfungen und Studienleistungen 

Die Studentin oder der Student hat sich zu den im jeweiligen Semester abzulegenden 
Prüfungs- und Studienleistungen schriftlich beim Prüfungsausschuss innerhalb des von 
diesem festgesetzten Zeitraumes zu melden. Sie oder er kann den Antrag spätestens 14 
Tage vor Beginn der jeweiligen Prüfungs- bzw. Studienleistung zurückziehen. 
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§ 38 
Zulassung zu den Fachprüfungen des Diploms 

(1) Das Zulassungsverfahren erfolgt im Diplom getrennt für die Fachprüfungen, die 
Diplomarbeit und das Kolloquium. 

(2) Zu den Fachprüfungen der Diplomprüfung wird zugelassen, wer neben den in § 8 
Absatz 2 genannten Voraussetzungen die Diplomvorprüfung bestanden hat, 

(3) Der Prüfungsausschuss kann eine Studentin oder einen Studenten auch dann zu 
den Fachprüfungen vorläufig zulassen, wenn die Diplomvorprüfung noch nicht 
bestanden ist. Dies setzt voraus, dass die fehlenden Leistungen der 
Diplomvorprüfung ohne wesentliche Beeinträchtigung des Hauptstudiums abgelegt 
werden können. 

 
§ 39 

Diplomarbeit 
(1) Zur Diplomarbeit wird zugelassen, wer neben den in § 8 Absatz 2 genannten 

Voraussetzungen 

1. die Diplomvorprüfung bestanden hat und 

2. das berufspraktische Studiensemester nach Maßgabe der Praktikumsordnung 
erfolgreich absolviert hat; dies wird durch die Anerkennung des Praktikums 
nachgewiesen (Prüfungsvorleistung). 

(2) Dem Antrag auf Zulassung zur Diplomarbeit ist ein Vorschlag für den 
Themenbereich, dem das Thema für die Diplomarbeit entnommen werden soll und 
eine Erklärung, ob die Diplomarbeit als Einzel- oder Gruppenarbeit vergeben 
werden soll, beizufügen. 

(3) Der Prüfungsausschuss kann eine Studentin oder einen Studenten auf deren oder 
dessen Antrag auch dann zur Diplomarbeit zulassen, wenn noch nicht alle 
Voraussetzungen nach Absatz 1 vorliegen. Dieses setzt voraus, dass eine 
Nachholung fehlender Leistungen ohne wesentliche Beeinträchtigung des weiteren 
Studiums erwartet werden kann. 

(4) Die Zeit von der Ausgabe bis zur Ablieferung der Diplomarbeit beträgt drei Monate. 
Im übrigen gilt § 24. 
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§ 40 
Kolloquium 

Die Dauer des Kolloquiums beträgt in der Regel je Studentin oder Student zwischen 30 
und 45 Minuten. Im Kolloquium hat die Studentin oder der Student in einer 
Auseinandersetzung über die Diplomarbeit nachzuweisen, dass sie oder er in der Lage ist, 
fächerübergreifend und problembezogen Fragestellungen aus dem Bereich ihrer oder 
seiner Studienrichtung selbständig auf wissenschaftlicher Grundlage zu bearbeiten und die 
Arbeitsergebnisse in einem Fachgespräch zu vertiefen. 

 

§ 41 
Inkrafttreten 

(1) Diese Prüfungsordnung tritt am Tag nach ihrer hochschulöffentlichen Bekanntgabe 
in Kraft. 

(2) Sie gilt erstmalig für Studierende, die ihr Studium zum Wintersemester 2002/2003 
begonnen haben, sowie für Studierende, die zum Sommersemester 2003 das 
Hauptstudium aufnehmen.  



Anlage 1 
 

FACHHOCHSCHULE HILDESHEIM / HOLZMINDEN / 
GÖTTINGEN 

Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst 
Fakultät Ressourcenmanagement 

in Göttingen 
 
 

D i p l o m 
 

Die Fachhochschule Hildesheim/Holzminden/Göttingen, 

Fakultät Ressourcenmanagement 

verleiht mit dieser Urkunde 
   Frau/Herrn*) .............................................................) 
   geboren am .......................... in ..................................) 
   den Hochschulgrad 

 
Diplom-Wirtschaftsingenieurin (Fachhochschule)/ 
Diplom-Wirtschaftsingenieur (Fachhochschule)*) 

abgekürzt Dipl.-Wirtschaftsing. (FH) 
 
nachdem sie/er*) die Diplomprüfung im Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen 

bestanden hat. 
 
 
Göttingen, den 
  
       Dekanin/Dekan*) 
   Siegel der 
   Hochschule 
 

Studiendekanin/Studiendekan*) 
 
*) Nichtzutreffendes streichen. 
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Anlage 2

Aufbau und fachliche Gliederung des Studiums

1. Grundstudium

Pflichtfächer Semesterwochen- Anteil am 
stunden (SWS) Grundstudium (%)

Grundlagen der  
Wirtschaftswissenschaften 27 33
Grundlagen der BWL 2
Buchführung und Bilanzierung 4
Wiss. Arbeiten / Führung und Rhetorik 2
Kosten- und Leistungsrechnung 4
Organisation I / Personalmanagement 4
Volkswirtschaftslehre 2
Einf. in das Qualitäts- und Umweltmanagement 4
Wirtschaftsenglisch 5
Rechtliche Grundlagen 13 16
Wirtschaftsrecht 4
Grundlagen des Umweltrechts / Strafrechts 6
EU-Umweltrecht / Chemikalienrecht / 3
Arbeitsrecht
Naturwissenschaftliche Grundlagen
und Grundlagen der EDV 24 29
Mathematik I 4
Mathematik II 2
Physik 4
Physik-Praktikum 2
Chemie 4
Chemie-Praktikum 2
EDV I 4
EDV II 2
Ingenieurwissenschaftliche 
Grundlagen  18 22
Umweltschutzkonzepte 2
Grundlagen der Verfahrenstechnik 4
und angewandte Umweltchemie
Elektrotechnik / Elektronik 6
Werkstoffkunde 2
Konstruktionslehre / Technische Mechanik 4

Summe 82 100



 37

2. Hauptstudium

Pflichtfächer Semesterwochen- Anteil am 
stunden (SWS) Hauptstudium (%)

Betriebswirtschaft der 
Wertschöpfungskette 9 12
Beschaffung / Logistik 3
Produktion 3
Marketing 3
Controlling und Finanzwirtschaft 10 13
Controlling 4
Investitionsrechnung / Finanzwirtschaft / Steuern 6
Projektmanagement/Organisation 17 23
Projektmanagement 2
Praktikumsbericht / Coaching 2
Organisation II 3
Projektarbeit 8
Personalführung 2
Umwelt- und Energietechnik 6 8
Umwelt- und Energietechnik 6
Umweltrecht / Produkthaftung 5 7
Immissionsschutz 3
Gewerbliche Schutzrechte / Produkthaftung 2

Studienschwerpunkte/Wahlpflichtfach  1) Semesterwochen- Anteil am 
stunden (SWS) Haupttudium (%)

Studienschwerpunkt I 12 16
Studienschwerpunkt II 12 16
Wahlpflichtfach 4 5

Summe 75 100

1) Als Studienschwerpunkte bzw. Wahlpflichtfächer stehen folgende zur Wahl:

Studienschwerpunkte
- Elektrotechnik
- Fertigungstechnik
- Informatik
- Umwelttechnik
- Umwelt- und Qualitätsmanagement
- Analytische Chemie
- Technische Chemie

Wahlpflichtfach
- Qualitätssicherung und Arbeitslehre
- Regenerative Energietechnik
- Wahl eines Angebotes aus einem nicht gewählten Studienschwerpunkt oder 
  einem sonstigen Angebot der Hochschule


